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SATZUNG 

der 

Heidelberg Pharma AG 

 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

§ 1 Firma, Sitz 

 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 

 

Heidelberg Pharma AG 

 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Ladenburg.  

 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Erforschung, Entwicklung, Herstellung, 

Zulassung und der Vertrieb von Arzneimitteln und Diagnostika, vorzugsweise im 

Bereich der Onkologie, auch im Wege der Erbringung von Dienstleistungen für Dritte, 

sowie Ein- und Auslizenzierung darauf basierender Schutzrechte. 

 

(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck 

unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie darf insbesondere andere 

Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen oder vertreten, sie darf sich an 

solchen Unternehmen beteiligen, und zwar auch als persönlich haftende 

Gesellschafterin. Die Gesellschaft darf im In- und Ausland Zweigniederlassungen und 

Tochtergesellschaften errichten. Der Gesellschaftszweck kann durch die Gesellschaft 

und Tochtergesellschaften gemeinsam oder jeweils in Teilbereichen erfüllt werden. 

 

§ 3 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr 

 

(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

 

(2) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft vom 01. Dezember eines jeden Jahres bis 

zum 30. November des darauffolgenden Jahres. 
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§ 4 Bekanntmachungen und Übermittlung von Informationen 

 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit gesetzlich nicht anders 

vorgesehen, im Bundesanzeiger. Soweit das Gesetz vorsieht, dass den Aktionären 

Erklärungen oder Informationen zugänglich gemacht werden, ohne hierfür eine 

bestimmte Form vorzugeben, genügt das Einstellen auf die Internetseite der 

Gesellschaft. 

 

(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können auch 

im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 

 

II. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

 

§ 5 Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 46.784.317,00 (in Worten: Euro 

sechsundvierzig Millionen siebenhundertvierundachtzigtausend dreihundertsiebzehn). 

 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 46.784.317 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit 

einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 pro Aktie. 

 

(3) (aufgehoben) 

 

(4) (aufgehoben)  

 

(5)  Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bis zum 19. Juni 2029 (einschließlich) einmalig oder mehrmalig um bis zu 

insgesamt EUR 21.002.488,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von 

bis zu 21.002.488 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital 2024/I). 

Bei Barkapitalerhöhungen steht den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die 

Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird 

jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen in folgenden Fällen auszuschließen: 
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a) bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die gemäß 

oder in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen 

Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung ausgegebenen Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht 

überschreiten, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 20 % 

des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, welche zur Bedienung 

von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten ausgegeben 

werden oder auszugeben sind, sofern und soweit die Schuldverschreibungen 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung in sinngemäßer Anwendung von 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 

werden; oder 

b) zur Vermeidung von Spitzenbeträgen; oder 

c) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, soweit die neuen Aktien im 

Zuge einer Börseneinführung an einer ausländischen Wertpapierbörse platziert 

werden. 

 

Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen. 

 

Der Vorstand ist schließlich ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die 

Bedingungen der Aktienausgabe mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. 

 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang 

der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2024/I bzw. nach Ablauf der 

Ermächtigungsfrist zu ändern. 

 

(6) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 360.672,00 durch Ausgabe von 

bis zu 360.672 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

2011/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von 

Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 

18. Mai 2011 gemäß dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 6 gewährt werden. Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der 

Bezugsrechte, die im Rahmen des „WILEX Aktienoptionsplans 2011“ begeben werden, 

von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die 

Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen keine eigenen Aktien liefert oder einen 
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Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, 

für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Gewinnverwendungsbeschluss 

vorhanden ist, am Gewinn teil.  

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 6 der Satzung entsprechend 

der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im 

Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung vorzunehmen, die nur die 

Fassung betreffen. Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der 

Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten nach Ablauf des 

Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung des bedingten 

Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Bezugsrechten. 

 

(7) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 588.255,00 durch Ausgabe von 

bis zu 588.255 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

2017/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von 

Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 

20. Juli 2017 gemäß dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 6 gewährt werden. Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der 

Bezugsrechte, die im Rahmen des WILEX Aktienoptionsplans 2017 begeben werden, 

von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die 

Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte keine eigenen Aktien liefert oder einen 

Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, 

für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Gewinnverwendungsbeschluss 

vorhanden ist, am Gewinn teil. 

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 7 der Satzung entsprechend 

der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im 

Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung vorzunehmen, die nur die 

Fassung betreffen. Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der 

Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten nach Ablauf des 

Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung des bedingten 

Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Bezugsrechten. 

 

(8) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 23.302.488,00 durch Ausgabe 

von bis zu 23.302.488 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2025/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung 

neuer Aktien an Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten, die aufgrund der 
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Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Mai 2025 gemäß dem Beschluss zu 

Tagesordnungspunkt 9 durch die Gesellschaft oder durch Unternehmen, an denen die 

Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, gewährt werden. Die 

Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 

Beschlusses jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, soweit die Inhaber der Wandlungs- oder 

Optionsrechte von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen oder 

Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllen. Die neuen Aktien 

nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe 

noch kein Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am Gewinn teil. 

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 8 der Satzung entsprechend 

der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im 

Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung vorzunehmen, die nur die 

Fassung betreffen. Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der 

Ermächtigung zur Ausgabe von Wandlungs- oder Optionsrechten nach Ablauf des 

Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung des bedingten 

Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte. 

 

(9) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.016.360,00 durch Ausgabe von 

bis zu 1.016.360 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2018/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von 

Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 

26. Juni 2018 gemäß dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 6 gewährt werden. Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der 

Bezugsrechte, die im Rahmen des Heidelberg Pharma Aktienoptionsplans 2018 

begeben werden, von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch 

machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte keine eigenen Aktien 

liefert oder einen Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 

Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein 

Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am Gewinn teil. 

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 9 der Satzung entsprechend 

der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im 

Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung vorzunehmen, die nur die 

Fassung betreffen. Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der 

Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten nach Ablauf des 
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Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung des bedingten 

Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Bezugsrechten. 

 

(10) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bis zum 27. Juni 2027 (einschließlich) einmalig oder mehrmalig um bis zu 

insgesamt EUR 2.300.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 2.300.000 

neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2022/II). Die neuen Aktien werden ausschließlich den Mitarbeitern der Gesellschaft und 

der mit ihr verbundenen Unternehmen, Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft 

sowie Beratern der Gesellschaft, welche weitgehend Vorstandsmitgliedern 

gleichgestellt sind, zum Erwerb angeboten. Die neuen Aktien können auch von einem 

oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Mitarbeitern der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen, Mitgliedern 

des Vorstands der Gesellschaft sowie Beratern der Gesellschaft, welche weitgehend 

Vorstandsmitgliedern gleichgestellt sind, zum Erwerb anzubieten. Das Bezugsrecht der 

Aktionäre wird ausgeschlossen. 

 

Der Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere 

Einzelheiten der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/II, insbesondere die 

Bedingungen für die Ausgabe der neuen Stückaktien, den Ausgabebetrag und den 

weiteren Inhalt der Aktienrechte, sowie der Durchführung von Kapitalerhöhungen 

festzulegen. 

 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang 

der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2022/II bzw. nach Ablauf der 

Ermächtigungsfrist zu ändern. Soweit gemäß § 112 AktG der Aufsichtsrat die 

Gesellschaft vertritt, wird der Aufsichtsrat entsprechend im Rahmen des Genehmigten 

Kapitals 2022/II ermächtigt. 

 

(11) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 2.621.035 durch Ausgabe von 

bis zu 2.621.035 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2023/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von 

Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 

25. Mai 2023 gemäß dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 8 gewährt werden. Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der 

Bezugsrechte, die im Rahmen des Heidelberg Pharma Aktienoptionsplans 2023 

begeben werden, von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch 
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machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte keine eigenen Aktien 

liefert oder einen Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen mit Beginn des 

Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein 

Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am Gewinn teil. 

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 11 der Satzung 

entsprechend der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle 

sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung 

vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt für den Fall der 

Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten nach Ablauf des 

Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung des bedingten 

Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Bezugsrechten. 

 

§ 6 Aktienurkunden 

 

(1) Die Form der Aktienurkunden sowie die Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine 

bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 

 

(2) Die Gesellschaft kann einzelne Aktien in Aktienurkunden zusammenfassen, die eine 

Mehrzahl von Aktien verbriefen (Globalaktien, Globalurkunden). Der Anspruch des 

Aktionärs auf Verbriefung seiner Aktien ist ausgeschlossen. 

 

III. DER VORSTAND 

 

§ 7 Amtszeit, Zusammensetzung, Beschlüsse 

 

(1) Vorstandsmitglieder bestellt der Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre. Eine 

mehrmalige Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf 

Jahre, ist zulässig.  

 

(2) Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen bestehen. Die Zahl der 

Mitglieder des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat nach Maßgabe der gesetzlichen 

Bestimmungen festgelegt. Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum 

Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Es können stellvertretende 

Vorstandsmitglieder bestellt werden. 

 

(3) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Beschlüsse können auch im 
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Umlaufwege schriftlich, telegrafisch, fernschriftlich (Telex oder Telefax), per E-mail 

oder fernmündlich getroffen werden, wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht. 

 

§ 8 Vertretungsmacht 

 

(1) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Ist der 

Vorstand aus mehreren Mitgliedern zusammengesetzt, wird die Gesellschaft durch 

zwei Mitglieder des Vorstands oder durch ein Mitglied des Vorstands zusammen mit 

einem Prokuristen gesetzlich vertreten. 

 

(2) Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen. 

 

(3) Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des § 181 BGB 

in den durch § 112 AktG gezogenen Grenzen befreien. 

 

§ 9 Geschäftsführung 

 

(1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er hat die Geschäfte der 

Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung für 

den Vorstand zu führen. 

 

(2) Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand. Der Aufsichtsrat 

kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss Geschäfte 

bezeichnen, die seiner Zustimmung bedürfen. 

 

IV. AUFSICHTSRAT 

 

§ 10 Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern. 

 

(2) Die Wahl aller Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem 

Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Aufsichtsratsmitglieder 

gewählt werden, wird nicht mitgerechnet. Eine Bestellung für eine kürzere Amtszeit ist 

möglich. Eine Wiederwahl ist - auch mehrfach - statthaft. 
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(3) Für Aufsichtsratsmitglieder können Ersatzmitglieder gewählt werden, die in einer bei 

der Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausscheidender 

Aufsichtsratsmitglieder für den Rest von deren Amtszeit oder bis zu einer Neuwahl 

nach Absatz (6) treten. 

 

(4) Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte einen 

Vorsitzenden und einen oder unter Angabe einer Rangfolge mehrere Stellvertreter. Die 

Wahl erfolgt für die Amtsdauer des Gewählten. 

 

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt jederzeit mit einer Frist von vier 

Wochen durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Benachrichtigung 

des Vorsitzenden des Aufsichtsrats niederlegen. 

 

(6) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds 

gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des vorzeitig ausscheidenden 

Mitglieds. Ist ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausscheidenden getreten, so erlischt 

das Amt des Ersatzmitglieds mit Beendigung der nächsten Hauptversammlung, in der 

ein neues Aufsichtsratsmitglied nach Satz 1 gewählt wird. 

 

§ 11 Geschäftsordnung, Einberufung, Beschlüsse, Ausschüsse, Teilnahme 

 

(1) Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

(2) Der Aufsichtsrat tritt zweimal im Kalenderhalbjahr zusammen. Der Aufsichtsrat ist 

ferner zu einer Sitzung einzuberufen, wenn eine geschäftliche Veranlassung dazu 

vorliegt. 

 

(3) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden oder im Fall seiner 

Verhinderung durch dessen Stellvertreter unter Einhaltung einer Frist von vierzehn 

Tagen unter der zuletzt bekannt gegebenen Adresse oder Telefaxnummer der 

Mitglieder schriftlich, per E-Mail, Telefax oder Computerfax einberufen. Bei der 

Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der 

Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende oder im Fall 

seiner Verhinderung dessen Stellvertreter die Frist abkürzen und die Sitzung auch 

mündlich, fernmündlich, fernschriftlich, telegrafisch oder auf einem anderen geeigneten 

elektronischen Weg einberufen. In der Einladung sind die einzelnen Gegenstände der 

Tagesordnung anzugeben. Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der 
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Tagesordnung, der in der Einladung nicht enthalten war, ist nur zulässig, wenn kein 

Mitglied unverzüglich widerspricht. Anwesende Mitglieder können der 

Beschlussfassung nur in der Sitzung widersprechen, abwesenden 

Aufsichtsratsmitgliedern ist dagegen Gelegenheit zu geben, binnen einer vom 

Vorsitzenden oder im Fall seiner Verhinderung von dessen Stellvertreter zu 

bestimmenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre 

schriftliche Stimme, die auch per Telefax übermittelt werden kann, abzugeben. Der 

Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Aufsichtsratsmitglied innerhalb 

der Frist widersprochen hat. 

 

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in Sitzungen gefasst. Auf Anordnung des 

Aufsichtsratsvorsitzenden können Beschlüsse auch schriftlich, telegrafisch, 

fernschriftlich (per Telex oder Telefax), per E-mail oder fernmündlich gefasst werden, 

wenn kein Mitglied diesem Verfahren unverzüglich widerspricht. 

 

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn vier seiner Mitglieder an der 

Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an der 

Beschlussfassung teilnehmen, indem sie durch anwesende Aufsichtsratsmitglieder 

oder durch eine in Absatz (8) bezeichnete Person schriftliche Stimmabgaben, die auch 

per Telefax übermittelt werden können, überreichen lassen. Durch Video- oder 

Telefonkonferenz zugeschaltete Mitglieder nehmen an der Beschlussfassung teil. 

 

(6) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, 

soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht 

als Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 

Ausschlag. Nimmt der Vorsitzende des Aufsichtsrats an der Abstimmung nicht teil, so 

gibt die Stimme des rangnächsten Stellvertreters den Ausschlag. 

 

(7) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und ihnen, soweit gesetzlich 

zulässig, auch Entscheidungsbefugnisse übertragen. Falls der Aufsichtsrat keine 

abweichende Bestimmung trifft, gelten für das Verfahren in den Ausschüssen die 

Regelungen dieses Paragraphen sowie die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 

entsprechend.  

 

(8) Im Falle der Verhinderung darf ein Mitglied des Aufsichtsrats eine Person, die nicht 

dem Aufsichtsrat angehört, durch schriftliche Vollmacht, die auch per Telefax 

übermittelt werden kann, ermächtigen, anstelle des verhinderten Mitglieds des 
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Aufsichtsrats an den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse 

teilzunehmen. Die zur Teilnahme ermächtigte Person hat kein Stimmrecht. 

 

(9) Über Sitzungen des Aufsichtsrats ist ein Protokoll aufzunehmen, das die Teilnehmer, 

die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge und die Ergebnisse der Abstimmungen 

wiedergibt. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder, wenn dieser 

verhindert ist, von dessen Stellvertreter zu unterzeichnen und allen Mitgliedern 

innerhalb von zwei Wochen nach der jeweiligen Sitzung in Kopie zukommen zu lassen. 

 

(10) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben über vertrauliche Berichte und vertrauliche 

Beratungen sowie Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt 

geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung gilt auch nach 

Beendigung ihrer Amtszeit. Bei Sitzungen des Aufsichtsrats anwesende Personen, die 

nicht Aufsichtsratsmitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu 

verpflichten. 

 

§ 12 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer dem Ersatz ihrer Auslagen für jedes 

volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine Vergütung in Höhe von 

EUR 15.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält eine Vergütung in Höhe von 

EUR 35.000,00, die stellvertretenden Vorsitzenden eine Vergütung in Höhe von 

EUR 25.000,00. Die Aufsichtsratsvergütung wird in vier Raten gleicher Höhe, nämlich 

jeweils am letzten Kalendertag des Monats Februar sowie am 31. Mai, 31. August und 

30. November eines jeden Geschäftsjahres zur Zahlung an die Aufsichtsratsmitglieder 

fällig. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen 

Geschäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütung pro rata temporis 

entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit. 

 

(2) Zusätzlich erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats für seine Mitgliedschaft in einem 

Ausschuss des Aufsichtsrats eine pauschale Vergütung in Höhe von EUR 3.000,00 pro 

Geschäftsjahr und Ausschuss; der Ausschussvorsitzende erhält eine pauschale 

Vergütung in Höhe von EUR 7.000,00 pro Geschäftsjahr und Ausschuss. Absatz (1) 

Satz 3 und 4 findet entsprechende Anwendung. Die vorstehende Vergütung für 

Ausschusstätigkeiten von Aufsichtsratsmitgliedern wird von der Gesellschaft maximal 

für Tätigkeiten in zwei (2) Ausschüssen gewährt. Ohne Einschränkung der 
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vorstehenden individuellen Beschränkung der Vergütung von Ausschusstätigkeiten 

gewährt die Gesellschaft pro Geschäftsjahr nach Maßgabe dieses Absatzes (2) 

insgesamt nur einen Maximalbetrag von EUR 54.600,00 für Tätigkeiten von Mitgliedern 

des Aufsichtsrats in Ausschüssen des Aufsichtsrats. Sollte dieser Maximalbetrag (bei 

gleichzeitiger Berücksichtigung der individuellen Begrenzung gemäß Satz 3 dieses 

Absatz (2)) nicht zur Vergütung aller Tätigkeiten von Mitgliedern des Aufsichtsrats als 

Vorsitzende oder Mitglieder in den Ausschüssen des Aufsichtsrats ausreichen, wird der 

Maximalbetrag unter Berücksichtigung der vorstehenden Vorschriften proportional auf 

alle Ausschussmitglieder und -vorsitzenden verteilt, sofern nicht der Aufsichtsrat 

einstimmig eine abweichende Regelung beschließt. 

 

(3) Zusätzlich zu der Vergütung gemäß vorstehenden Absätzen (1) und (2) erhält der 

jeweilige Sitzungsleiter der Aufsichtsratssitzung ein pauschales Sitzungsgeld in Höhe 

von EUR 3.000,00 und jedes sonstige Mitglied des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in 

Höhe von EUR 1.500,00 für die Teilnahme an jeder Sitzung des Aufsichtsrats; die 

Teilnahme an Sitzungen von Ausschüssen des Aufsichtsrats wird nicht separat im 

Wege der Gewährung von Sitzungsgeldern vergütet. Im Falle einer telefonischen 

Sitzungsteilnahme reduzieren sich die vorgenannten Beträge der Sitzungsgelder um 

jeweils 50 %. Je Mitglied des Aufsichtsrats gewährt die Gesellschaft maximal für je 

sechs (6) Sitzungsteilnahmen pro Geschäftsjahr ein Sitzungsgeld. Das Sitzungsgeld 

ist zusammen mit der Aufsichtsratsvergütung nach vorstehenden Absätzen (1) und (2) 

zur Zahlung an die Aufsichtsratsmitglieder fällig. 

 

(4) Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die auf seine Vergütung und 

Auslagen gemäß vorstehenden Absätzen (1) bis (3) zu entrichtende gesetzliche 

Umsatzsteuer. 

 

(5) Die vorstehenden Regelungen finden erstmalig ab dem Zeitpunkt nach der Beendigung 

der ordentlichen Hauptversammlung 2007 Anwendung; die Vergütung gemäß 

vorstehenden Absätzen (1) und (2) erfolgt ab diesem Zeitpunkt pro rata temporis in 

Bezug auf das laufende Geschäftsjahr 2007. 

 

(6) Der Vorstand wird ermächtigt, zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats eine D & O 

(Directors’ and Officers’) Haftpflichtversicherung abzuschließen. Die Gesellschaft 

übernimmt die anfallenden Prämien für die zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats 

abgeschlossenen D & O (Directors’ and Officers’) Haftpflichtversicherungen. 

 



Satzung der Heidelberg Pharma AG Fassung vom 21. Januar 2026 

Seite 14 

V. HAUPTVERSAMMLUNG 

 

§ 13 Ordentliche Hauptversammlung 

 

Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate eines jeden 

Geschäftsjahres statt. Sie beschließt insbesondere über die Verwendung des Bilanzgewinns, 

über die Wahl des Abschlussprüfers, über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, 

über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen über 

die Feststellung des Jahresabschlusses. 

 

§ 14 Sitzungsort und Einberufung  

 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder einer deutschen Großstadt 

(mehr als 100.000 Einwohner) statt. 

 

(2) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und 

Tonübertragung der Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden 

Weise zuzulassen. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die 

Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat.  

 

(3) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich 

vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 

 

(4) Die Hauptversammlung ist mindestens unter Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen 

Frist einzuberufen. Die Einberufungsfrist berechnet sich nach der gesetzlichen 

Regelung unter Berücksichtigung der in § 15 der Satzung vorgesehenen Anmeldung.  

 

(5) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung 

persönlich teilnehmen. Aufsichtsratsmitglieder, die aus wichtigem Grund an der 

persönlichen Teilnahme verhindert sind oder denen die An- und Rückreise zum bzw. 

vom Ort der Hauptversammlung nicht am selben Tag möglich ist, können auch im 

Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen. Mitgliedern des Aufsichtsrats ist die 

Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung ebenfalls 

gestattet, wenn die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne 

physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 

Hauptversammlung abgehalten wird. 

 
(6) (aufgehoben)   
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§ 15 Teilnahmerecht 

 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und der 

Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen. 

 

(2) Die Anmeldung erfolgt unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in 

Textform. Zwischen dem Tag des Zugangs der Anmeldung und dem Tag der 

Hauptversammlung müssen sechs Tage frei bleiben. In der Einberufung der 

Hauptversammlung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen 

werden. Die Einzelheiten der Anmeldung werden mit der Einberufung der 

Hauptversammlung bekannt gemacht.  

 

(3) Als Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform 

durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis hat sich auf 

den im Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeitpunkt zu beziehen. Absatz 2 gilt für den 

Nachweis entsprechend. 

 

(4) Die Anwendbarkeit eines anderen, nach dem Gesetz zwingend eröffneten Anmelde- 

oder Nachweisverfahrens bleibt unberührt.  

 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung 

auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen 

und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 

Kommunikation ausüben können. Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen 

zum Umfang und zum Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu 

treffen. Diese werden, sofern von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, mit 

der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.  

 

(6) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen ohne an der 

Hauptversammlung teilzunehmen schriftlich oder im Wege elektronischer 

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, 

Bestimmungen zum Verfahren zur treffen. Diese werden, sofern von dieser 

Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, mit der Einberufung der Hauptversammlung 

bekannt gemacht.  
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(7) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 

abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung) (Ermächtigung 2025). Die 

Ermächtigung gilt für die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen in einem Zeitraum 

von zwei Jahren nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das Handelsregister 

der Gesellschaft. 

 

§ 16 Vorsitz in der Hauptversammlung 

 

(1) Zum Vorsitz in der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein 

von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied berufen. Übernimmt der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats den Vorsitz in der Hauptversammlung nicht und hat er 

kein anderes Aufsichtsratsmitglied zu seinem Vertreter bestimmt, so wählt der 

Aufsichtsrat den Vorsitzenden der Hauptversammlung. Wählbar sind auch Personen, 

die weder Aktionär noch Mitglied des Aufsichtsrats sind, noch sonst dem Unternehmen 

angehören. 

 

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlung und bestimmt die Reihenfolge der 

Verhandlungsgegenstände sowie die Reihenfolge und die Form der Abstimmungen. 

Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen 

beschränken; er kann insbesondere den zeitlichen Rahmen des 

Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten 

sowie des einzelnen Frage- und Redebeitrags angemessen festsetzen. 

 

§ 17 Stimmrecht, Beschlussfassung, Vollmacht 

 

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

 

(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefasst, wenn nicht das Gesetz zwingend eine größere 

Stimmenmehrheit vorschreibt. Stimmenthaltungen gelten nicht als Stimmabgabe. 

Soweit das Aktiengesetz außerdem zur Beschlussfassung eine Mehrheit des bei der 

Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals vorschreibt, genügt, soweit dies 

gesetzlich zulässig ist, die einfache Mehrheit des vertretenen Kapitals. 
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(3) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung 

der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Einzelheiten für die Erteilung dieser 

Vollmachten, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft sowie 

mindestens ein Weg elektronischer Kommunikation werden mit der Einberufung der 

Hauptversammlung bekannt gemacht, in der auch eine Erleichterung bestimmt werden 

kann. § 135 AktG bleibt unberührt.  

 

(4) Die Gesellschaft ist berechtigt, vor einer Hauptversammlung einen 

Stimmrechtsvertreter, der die Stimmrechte nach Weisung abwesender Aktionäre in der 

Hauptversammlung ausübt, zu benennen. Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Bevollmächtigung des 

Stimmrechtsvertreters und der Erteilung der Weisung. Das Verfahren wird den 

Aktionären mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gegeben. 

 

VI. RECHNUNGSLEGUNG UND GEWINNVERWENDUNG 

 

§ 18 Jahresabschluss 

 

(1) Der Vorstand hat den Lagebericht und den Jahresabschluss für das vergangene 

Geschäftsjahr in den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen 

und dem Aufsichtsrat einzureichen. Dieser erteilt dem Abschlussprüfer unverzüglich 

den Prüfungsauftrag für den Jahresabschluss. Nach Eingang des Prüfungsberichtes 

beim Aufsichtsrat sind der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Vorschlag über die 

Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Prüfungsbericht den anderen 

Aufsichtsratsmitgliedern zwecks Prüfung zur Kenntnis zu bringen. 

 

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstands und den 

Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis 

schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines 

Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Billigt 

der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, ist dieser festgestellt, sofern nicht 

Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der 

Hauptversammlung zu überlassen. 

 

(3) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand die 

ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht 
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des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die 

Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in den Geschäftsräumen 

der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. 

Auf die Auslage kann verzichtet werden, wenn die Unterlagen für denselben Zeitraum 

über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich sind. 

§ 19 Gewinnverwendung, Gewinnverteilung 

 

(1) Wenn die Hauptversammlung nichts anderes beschließt, wird der Bilanzgewinn an die 

Aktionäre entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung verteilt.  

 

(2) In einem Kapitalerhöhungsbeschluss kann die Gewinnverteilung auf neue Aktien 

abweichend von § 60 Absatz 2 Satz 3 AktG festgesetzt werden. 

 

(3) Gewinnanteilscheine, welche binnen vier Jahren nach Ablauf desjenigen Kalen-

derjahres, in welchem sie zur Auszahlung fällig wurden, nicht eingelöst worden sind, 

gelten als verfallen. 

 

VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

§ 20 Änderungen der Satzungsfassung 

 

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur deren Fassung 

betreffen. 

 

§ 21 Gründungsaufwand 

 

Die Gesellschaft trägt die Kosten der Gründung bis zu einer Höhe von DM 5.000. 

 

§ 22 Formwechselaufwand 

 

Die Gesellschaft trägt die Kosten für den Formwechsel (Steuern, Gebühren von Notar und 

Gericht, Honorare des Gründungsprüfers sowie der rechtlichen und steuerlichen Berater, 

Kosten der Bekanntmachung und des Drucks der Aktienurkunden) bis zu einer Höhe von 

EUR 27.000,-.  


